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Mineralfaserabfälle (170603) 
 

 

Was darf hinein? 

 

Was darf nicht hinein? 

 Dach- und Rohrisolierung  Alle anderen mineralischen Abfälle 

 Glas-, Stein- und Mineralwolle   Asbest 

 Dämmplatten/ - matten im Trockenbau  Isolier- und Dämmstoffe wie Styropor  

  Metalle, Holz und Kabel  

  Gibs- und Porenbeton 

  Kunststoffe, Rohre und Folienreste  

 

Wichtig! 
 

Die Mineralfaser müssen in verschlossenen Big Bags verpackt sein. Eine äußere 

Kontamination der Säcke ist auszuschließen. Die Säcke dürfen nicht beschädigt sein. 

Unverpackte Abfälle werden aus Arbeitsschutzgründen nicht angenommen. 

Mineralfaserabfälle dürfen in loser Form nicht in anderen Abfällen enthalten sein.  

Laden Sie bitte nur die erlaubten Stoffe in die Behälter. Für den zusätzlichen 

Entsorgungsaufwand werden Zuschläge berechnet. 

 

Wir beraten Sie gerne. 

Telefon: +49 621 32254-0 

E-Mail:  info@gas-mannheim.de  


